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Offenbar haben viele Menschen Umzugspläne und manche 
fragen sich nun, ob sie den Umzug absagen müssen. 
Ausgehend vom Grundsatz „möglichst wenig Kontakte“ wäre 
die erste Frage „ist der Umzug jetzt zwingend nötig oder kann
er auch in einigen Wochen erfolgen?“.

Sollte der Umzug aufschiebbar sein, weil Sie weder zwingend 
sofort „raus müssen“, noch die neue Wohnung anderweitig 
vergeben werden könnte, wäre es nicht angemessen, wenn 
sich trotz Aufschiebbarkeit ein halbes Dutzend Helfer träfen, 
um auf engstem Raum bei starker körperlicher Anstrengung 
den Umzug durchzuführen.

Muss der Betreffende aber z.B. aus vertraglichen Gründen 
zwingend seine bisherige Wohnung bis zum Monatsende 
räumen, dann bleibt kaum eine vernünftige Alternative zum 
Umzug jetzt. Dann sind aber die Hygiene- und 
Abstandsregeln möglichst gut einzuhalten.

Und wird der Umzug von einem gewerblichen 
Umzugsunternehmen durchgeführt, dann unterfällt dieses 
ohnehin dem Ausnahmetatbestand der Ausübung beruflicher 
Tätigkeiten.

Bitte beachten Sie auch die evtl. Änderungen nach 
täglicher Rechtslage


